
Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 6. Oktober 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal 
administratif de Limoges — Frankreich) — Philippe 

Bonnarde/Agence de Services et de Paiement 

(Rechtssache C-443/10) ( 1 ) 

(Freier Warenverkehr — Mengenmäßige Beschränkungen — 
Maßnahmen gleicher Wirkung — Einfuhr eines bereits in 
einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Fahrzeugs durch 
eine in einem Mitgliedstaat ansässige Person — Umweltbonus 
— Voraussetzungen — Zulassungsbescheinigung, die das 

Fahrzeug als Vorführwagen ausweist) 

(2011/C 347/08) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal administratif de Limoges 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Philippe Bonnarde 

Beklagter: Agence de Services et de Paiement 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunal administratif de Limo
ges — Auslegung der Richtlinie 1999/37/EG des Rates vom 29. 
April 1999 über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge (ABl. 
L 138, S. 57), geändert durch die Richtlinie 2003/127/EG der 
Europäischen Kommission vom 23. Dezember 2003 (ABl. 
2004, L 10, S. 29) — Einfuhr eines bereits in einem anderen 
Mitgliedstaat zugelassenen Fahrzeugs durch eine in Frankreich 
ansässige Person — Nationale Rechtsvorschrift, die die Gewäh
rung einer Umweltprämie von der Vorlage einer Bescheinigung 
abhängig macht, die das Fahrzeug als Vorführwagen ausweist — 
Mengenmäßige Beschränkung — Maßnahme gleicher Wirkung 

Tenor 

Die Art. 34 AEUV und 36 AEUV stehen einer Regelung eines 
Mitgliedstaats entgegen, die für die Gewährung der Förderung mit 
der Bezeichnung „Umweltbonus — Grenelle der Umwelt“ bei der 
Zulassung von eingeführten Vorführwagen in diesem Mitgliedstaat 
verlangt, dass die Erstzulassungsbescheinigung solcher Fahrzeuge mit 
dem Vermerk „Vorführwagen“ versehen ist. 

( 1 ) ABl. C 317 vom 20.11.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 6. Oktober 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts 
Waldshut Tiengen — Landwirtschaftsgericht — 
Deutschland) — Rico Graf, Rudolf Engel/Landratsamt 

Waldshut — Landwirtschaftsamt 

(Rechtssache C-506/10) ( 1 ) 

(Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eid
genossenschaft andererseits über die Freizügigkeit — Gleich
behandlung — Selbständige Grenzgänger — Landpachtver
trag — Agrarstruktur — Regelung eines Mitgliedstaats, 
nach der der Vertrag beanstandet werden kann, wenn die im 
nationalen Hoheitsgebiet von Schweizer Landwirten als 
Grenzgänger erzeugten Produkte zur zollfreien Ausfuhr in 

die Schweiz bestimmt sind) 

(2011/C 347/09) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Amtsgericht Waldshut Tiengen — Landwirtschaftsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Rico Graf, Rudolf Engel 

Beklagter: Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Amtsgericht Waldshut-Tiengen 
— Landwirtschaftsgericht — Auslegung des Abkommens zwi
schen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft anderer
seits über die Freizügigkeit, unterzeichnet in Luxemburg am 21. 
Juni 1999 (ABl. 2002, L 114, S. 6) — Beanstandung der Fort
führung eines von einem Schweizer Landwirt mit Betriebssitz in 
der Schweiz geschlossenen Pachtvertrags über landwirtschaftli
che Flächen in einem Mitgliedstaat durch die zuständige Be
hörde dieses Mitgliedstaats — Nationale Regelung, nach der 
bei Flächen, die der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte 
dienen, die außerhalb des Binnenmarkts zollfrei verbracht wer
den sollen, eine solche Beanstandung zulässig ist, wenn eine 
Wettbewerbsverzerrung vorliegt 

Tenor 

Der in Art. 15 Abs. 1 des Anhangs I des Abkommens zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügig
keit, unterzeichnet in Luxemburg am 21. Juni 1999, niedergelegte 
Grundsatz der Gleichbehandlung steht einer Regelung eines Mitglied
staats wie der im Ausgangsverfahren fraglichen, nach der die zustän
dige Behörde dieses Mitgliedstaats einen zwischen einer dort ansässigen 
Person und einem in dem anderen Vertragsstaat ansässigen Grenz
gänger geschlossenen Landpachtvertrag über ein Grundstück, das in 
einem bestimmten Bereich des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats gele
gen ist, aus dem Grund beanstanden kann, dass das gepachtete Grund
stück der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte dient, die zollfrei
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aus dem Binnenmarkt der Union ausgeführt werden sollen, und da
durch Wettbewerbsverzerrungen entstehen, dann entgegen, wenn diese 
Regelung in ihrer Anwendung eine erheblich größere Zahl von Staats
angehörigen des anderen Vertragsstaats berührt als Staatsangehörige 
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet diese Regelung gilt. Es ist 
Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob dies zutrifft. 

( 1 ) ABl. C 30 vom 29.1.2011. 

Vorabentscheidungsersuchen des Fővárosi Bíróság 
(Ungarn), eingereicht am 11. Juli 2011 — Mostafa Abed 
El Karem El Kott u. a./Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für 

Flüchtlinge 

(Rechtssache C-364/11) 

(2011/C 347/10) 

Verfahrenssprache: Ungarisch 

Vorlegendes Gericht 

Fővárosi Bíróság 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chad Amin A Radi, 
Kamel Ismail Hazem 

Beklagte: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Hoher Kom
missar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 

Vorlagefragen 

Für die Zwecke der Anwendung von Art. 12 Abs. 1 Buchst. a 
der Richtlinie 2004/83 ( 1 ): 

1. Bedeutet der Schutz dieser Richtlinie die Anerkennung als 
Flüchtling oder — je nach Wahl der Mitgliedstaaten — eine 
der beiden zum Anwendungsbereich der Richtlinie gehören
den Schutzformen (Flüchtlingseigenschaft und subsidiärer 
Schutzstatus) oder gegebenenfalls keine dieser beiden auto
matisch, sondern nur die Zugehörigkeit zum persönlichen 
Anwendungsbereich der Richtlinie? 

2. Bezieht sich der Wegfall des Schutzes oder des Beistands der 
Institution auf den Aufenthalt außerhalb des Tätigkeits
gebiets der Institution, die Einstellung der Tätigkeit der In
stitution oder den Wegfall der Möglichkeit der Institution, 

Beistand oder Schutz zu gewähren, oder gegebenenfalls auf 
ein unfreiwilliges, auf eine legitime oder objektive Ursache 
zurückgehendes Hindernis, weswegen die dazu berechtigte 
Person den Schutz oder den Beistand nicht in Anspruch 
nehmen kann? 

( 1 ) Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindest
normen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsange
hörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt 
des zu gewährenden Schutzes (ABl. L 304, S. 12). 

Vorabentscheidungsersuchen des Fővárosi Bíróság 
(Republik Ungarn), eingereicht am 1. August 2011 — 

Gábor Csonka u. a./Ungarischer Staat 

(Rechtssache C-409/11) 

(2011/C 347/11) 

Verfahrenssprache: Ungarisch 

Vorlegendes Gericht 

Fővárosi Bíróság 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, 
Csaba Szontágh 

Beklagter: Ungarischer Staat 

Vorlagefragen 

1. Hatte der ungarische Staat zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Kläger die Schäden verursachten, die Richtlinie 
72/166/EWG ( 1 ) umgesetzt und dabei insbesondere die Ver
pflichtungen aus Art. 3 der Richtlinie beachtet? Entfaltet 
diese Richtlinie damit unmittelbare Wirkung für die Kläger? 

2. Kann eine Privatperson, die in ihren Rechten verletzt wurde, 
weil dieser Staat die Richtlinie 72/166/EWG nicht umgesetzt 
hat, nach dem geltenden Gemeinschaftsrecht von ihm ver
langen, dass er der Richtlinie nachkommt, und sich dazu 
gegenüber dem Mitgliedstaat, der seinen Pflichten nicht 
nachkommt, unmittelbar auf das Gemeinschaftsrecht beru
fen, um die Garantien in Anspruch nehmen zu können, die 
er ihr hätte gewährleisten müssen?
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